
 

 

bmf.gv.at 

Mag. Gernot Blümel, MBA 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.229.712  

Wien, 26. Mai 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6108/J vom 26. März 2021 der 

Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich 

Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Bezüglich sicherer Verwahrung von E-Mails bzw. von Daten, die als E-Mails gespeichert 

sind, gelten die Erlässe „Informationssicherheit und Datenschutz bei der IT-Beschaffung, 

der IT-Entwicklung und beim IT-Betrieb“ und „Informationssicherheit und Datenschutz im 

Arbeitsalltag“. 

Zu 1a.: 

Mögliche Konsequenzen ergeben sich aus den entsprechenden Bestimmungen des VBG 

und BDG 1979. 
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Zu 1b.:  

Eine Löschung von E-Mails durch die Bediensteten ist unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere unter Berücksichtigung gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten, jederzeit möglich. 

Zu 1c. bis 1g., 3., 6. und 7.: 

Gelöschte E-Mails werden unter Berücksichtigung der Datensicherungen des E-Mail-

Systems noch maximal 35 Tage aufbewahrt. Danach ist eine Wiederherstellung nicht mehr 

möglich. Der Betrieb des E-Mail-Systems sowie die Durchführung der Datensicherungen 

erfolgt durch die Bundesrechenzentrum GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für 

Finanzen (BMF). 

Zu 2.: 

Es wird auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 730/J vom 

26. April 2007 verwiesen. 

Zu 4. und 5.: 

Die Beauftragung der Bundesrechenzentrum GmbH hinsichtlich einer allfälligen 

Wiederherstellung von gelöschten Mails, erfolgt nach begründeter Anforderung durch die 

lt. der Geschäfts-und Personalabteilung zuständigen Fachabteilung. 

Die Dauer der Wiederherstellung ist abhängig vom Umfang der wiederherzustellenden 

Dateien und der Verfügbarkeit, der hierfür erforderlichen Personal-Ressourcen der 

Bundesrechenzentrum GmbH. 

 

 

Der Bundesminister: 

Mag. Gernot Blümel, MBA 
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